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Jahrgang 65 Donnerstag, 17.06.2010 Nummer 10

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (Bay-
BO) wird der verfügende Teil sowie die Rechtsbehelfs-
belehrung des folgenden Baugenehmigungsbeschei-

des öffentlich bekanntgemacht: 
Der Antrag des Bayerischen Roten Kreuz KV Ostallgäu, 
Beethovenstraße 2, 87616 Marktoberdorf, Maßnahmen 
zum baulichen Brandschutz und Errichtung einer neuen 
Aufzugsanlage, auf dem Grundstück Flurnummer 786 und 
786/2 der Gemarkung Füssen, Herkomerstraße 10,  wurde 
mit Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 20.05.2010 
(Az.: 401 - 10019/10) nach Maßgabe der geprüften, revi-
dierten und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvor-
lagen unter den in den Beiblättern abgedruckten Auflagen 
gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Kos-
ten des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg, Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg   
(Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg), schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Bauordnungsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. 
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. 
durch E-Mail) ist unzulässig. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Ge-
bührenvorschuss zu entrichten. 
Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 
(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 
6 BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Land-
ratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktober-
dorf, Zimmer 230, II. Stock, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin        Eapl.: 10019/10 
 

Verordnung 
über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen En-
getried (Landkreis Unterallgäu) und Ronsberg (Land-
kreis Ostallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung 
des Marktes Markt Rettenbach (Quelle "Kilbrakhof" auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 619 der Gemarkung Engetried) 

Vom 25.05.2010 
Das Landratsamt Unterallgäu erlässt aufgrund des § 51 
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585) i.V.m. Art. 31 Abs. 2 und 63 des Bayeri-

schen Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 25.02.2010 (GVBl S. 66) folgende Verordnung: 
§ 1 Allgemeines 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den 
Markt Markt Rettenbach wird das in § 2 näher umschriebe-
ne Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die 
Anordnungen nach den §§ 3 bis 7 erlassen. 
§ 2 Schutzgebiet 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 
einem Fassungsbereich, 
einer engeren Schutzzone, 
einer weiteren Schutzzone. 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen 
Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) veröffent-
lichten Lageplan eingetragen, der Bestandteil dieser Ver-
ordnung ist. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan 
im Maßstab 1 : 5 000 maßgebend, der in den Landratsäm-
tern Unterallgäu und Ostallgäu sowie in den Verwaltungen 
der Märkte Markt Rettenbach und Ronsberg niedergelegt 
ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen 
werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf 
der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, 
wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, 
auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten 
Linie. 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen 
der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die 
festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die 
engere Schutzzone und die weitere Schutzzone sind, so-
weit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich 
gemacht. 
§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlun-
gen 
(1) Es sind 
 
 



 

 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nrn. 2 bis 5 

zugelassenen Maßnahmen) 
1.1 Aufschlüsse oder Veränderun-

gen der Erdoberfläche, auch 
wenn Grundwasser nicht aufge-
deckt wird, vorzunehmen oder 
zu erweitern; insbesondere 
Fischteiche, Kies-, Sand- und 
Tongruben, Steinbrüche,  
Übertagebergbau und Torfstiche

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der 
ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und Lei-
tungsgräben sowie Geländeauf-
füllungen 

nur zulässig mit dem ur-
sprünglichen Erdaushub im 
Zuge von Baumaßnahmen 
und mit Wiederherstellung 
der Bodenauflage 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder erneu-
ern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 
6.11) 

––– verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 
1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbau-

ten verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum Be-

fördern von wassergefährden-
den Stoffen  zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2, Ziffer 2, für Anla-
gen, wie sie im Rahmen von 
Haushalt und Landwirtschaft 
(max. 1 Jahresbedarf) üblich 
sind 

nur zulässig für maximal ei-
nen Jahresbedarf im Rah-
men von bestehenden Hof-

stellen 

2.3 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 62 WHG au-
ßerhalb von Anlagen nach Nr. 
2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfristi-
ge (wenige Tage) Lagerung 
von Stoffen bis Wasserge-
fährdungsklasse 2 in dafür 
geeigneten, dichten Trans-
portbehältern bis zu je 50 Li-
ter 

nur zulässig für maximal ei-
nen Jahresbedarf im Rah-
men von bestehenden Hof-

stellen 

2.4 Abfall i.S.d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzu-
lagern (die Behandlung und La-
gerung von Abfällen fällt unter 
die Nrn. 2.2 und 2.3) 

verboten 

2.5 genehmigungspflichtiger Um-
gang mit radioaktiven Stoffen 
i.S.d. Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung 

verboten 



 

 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 

zu errichten oder zu erweitern  
nur zulässig für Kleinkläran-
lagen mit biologischer Reini-
gungsstufe  
– für Klärbecken und -gru- 

ben in monolithischer 
Bauweise,  

– für Teichanlagen und 
Pflanzenbeete mit künstli-
cher Sohleabdichtung, 

wenn die Dichtheit und 
Standsicherheit durch geeig-
nete Konzeption, Bauausfüh-
rung und Bauabnahme si-
chergestellt ist 

verboten 

3.2 Regen- und Mischwasserentlas-
tungsbauwerke zu errichten o-
der zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt 
werden und mit dichtem Be-
hälter ausgestattet sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten, ausgenommen ge-
reinigtes Abwasser aus dem 
Ablauf von Kleinkläranlagen 
zusammen mit Gülle oder 
Jauche zur landwirtschaftli-
chen Verwertung 

verboten 

3.5 Anlagen zur 
– Versickerung von Abwasser 

oder 
– Einleitung oder Versickerung 

von Kühlwasser oder Wasser 
aus Wärmepumpen in das 
Grundwasser 

zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des 
von Dachflächen abfließenden 
Wassers zu errichten oder zu 
erweitern (auf die Erlaubnis-
pflicht nach § 8 Abs. 1 WHG 
i.V.m. § 1 NWFreiV wird hinge-
wiesen) 

– nur zulässig bei ausrei-
chender Reinigung durch 
flächenhafte Versickerung 
über den bewachsenen  
Oberboden oder gleich-
wertige Filteranlagen1) 

– verboten für Nieder-
schlagswasser von Ge-
bäuden auf gewerblich 
genutzten Grundstücken 

verboten 

                                                 
1) Das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ ist zu beachten. 



 

 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
3.7 Abwasserleitungen und zugehö-

rige Anlagen zu errichten  
oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten 
von Abwasser, wenn die 
Dichtheit der Entwässe-
rungsanlagen vor Inbetrieb-
nahme durch Druckprobe 
nachgewiesen und wieder-
kehrend alle 5 Jahre durch 
Sichtprüfung (Kanalbege-
hung oder Kamerabefah-
rung) und alle 10 Jahre durch 
Druckprobe (mittels Wasser 
oder Luft) oder ein anderes 
gleichwertiges Verfahren  
überprüft wird2). (Das Durch-
leiten von außerhalb des 
Wasserschutzgebietes ge-
sammeltem Abwasser ist 
verboten.) 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 
Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

– nur zulässig für klassifi-
zierte Straßen, wenn die 
„Richtlinien für bautechni-
sche Maßnahmen an 
Straßen in Wassergewin-
nungsgebieten (RiStWag)“ 
in der jeweils geltenden 
Fassung beachtet werden 

– ansonsten nur zulässig 
wie in Zone II 

nur zulässig 
– für öffentliche Feld- und 

Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, Eigen-
tümerwege und Privatwe-
ge und 

– bei breitflächigem Versi-
ckern des abfließenden 
Wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern verboten 

4.3 wassergefährdende auswasch-
bare oder auslaugbare Materia-
lien (z.B. Schlacke, Teer, Im-
prägniermittel u. ä.) zum Stra-
ßen-, Wege-, Eisenbahn- oder 
Wasserbau zu verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Bau-
stofflager zu errichten oder zu 
erweitern 

––– verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurich-
ten oder zu erweitern; Camping 
aller Art 

nur zulässig mit Abwasser-
entsorgung über eine dichte 
Sammelentwässerung unter 
Beachtung von Nr. 3.7 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

– nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässe-
rung unter Beachtung von 
Nr. 3.7 

– verboten für Tontauben-
schießanlagen und Mo-
torsportanlagen 

verboten 

                                                 
2) Ansonsten gelten für die Kanalnetzüberwachung die Vorschriften des Dritten Teils des Anhangs 2 der Verord-

nung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – 
EÜV) in der jeweils geltenden Fassung. 



 

 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
4.7 Großveranstaltungen durchzu-

führen 
– nur zulässig mit ordnungs-

gemäßer Abwasserent-
sorgung und ausreichen-
den, befestigten Parkplät-
zen (wie z.B. bei Sportan-
lagen) 

– verboten für Geländemo-
torsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu 
erweitern verboten 

4.9 Flugplätze einschließlich Si-
cherheitsflächen, Notabwurfplät-
ze, militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

4.10 militärische Übungen durchzu-
führen 

verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten 
Straßen 

4.11 Kleingartenanlagen zu errichten 
oder zu erweitern verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzt werden (z.B. Verkehrswe-
ge, Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung 

nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung 
mit Mineraldünger 

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- und 
Golfplätzen 

nur zulässig nach Maßgabe 
der Beregnungsberatung 
oder bis zu einer Boden-
feuchte von 70 % der nutzba-
ren Feldkapazität 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern 
nur zulässig, wenn 
– kein häusliches oder ge-

werbliches Abwasser an-
fällt oder in eine dichte 
Sammelentwässerung 
eingeleitet wird unter Be-
achtung von Nr. 3.7 
und 

– die Gründungssohle min-
destens 2 m über dem 
höchsten Grundwasser-
stand liegt 

nur zulässig, wenn es der 
bestehenden und bereits im 
Wasserschutzgebiet liegen-
den Hofstelle dient und das 
WWA Kempten zustimmt 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 



 

 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
5.3 Stallungen zu errichten oder zu 

erweitern3) 
nur zulässig, wenn die Anfor-
derungen gemäß Anlage 2, 
Ziffer 5, eingehalten werden 

nur zulässig, wenn es der 
bestehenden und bereits im 
Wasserschutzgebiet liegen-
den Hofstelle dient und das 
WWA Kempten zustimmt 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfül-
len von Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft zu errichten oder zu er-
weitern3) 

nur zulässig mit Leckageer-
kennung oder gleichwertiger 
Kontrollmöglichkeit der ge-
samten Anlage einschließlich 
Zuleitungen 

nur zulässig, wenn es der 
bestehenden und bereits im 
Wasserschutzgebiet liegen-
den Hofstelle dient und das 
WWA Kempten zustimmt 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Gärsubstraten aus 
Biogasanlagen, Festmistkom-
post und seuchenhygienisch 
bedenklichen Stoffen (z.B. Pan-
senmist) 

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 

verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen organi-
schen und mineralischen Stick-
stoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und be-
darfsgerechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht 
– auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden 

Zwischen- oder Hauptfruchtanbau 
– auf Grünland vom 15.11. bis 15.02. (ausgenommen Fest-

mist in Zone III) 
– auf Ackerland vom 01.10. bis 15.02., bei Anbau von Win-

tergerste, Winterraps, Winterrogen, Triticale und Kleegras 
vom 15.10. bis 15.02. (ausgenommen Festmist in Zone 
III) 

– auf Brachland 
6.3 Ausbringen oder Lagern von 

Klärschlamm, klärschlammhalti-
gen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärsubstrat bzw. 
Kompost aus zentralen Bioab-
fallanlagen 

verboten 

6.4 ganzjährige Bodendeckung 
durch Zwischen- oder Haupt-
frucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt mög-
lich. 
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare 
Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen. Die Zwischen-
frucht vor Mais darf erst ab 21.03. eingearbeitet werden. 

6.5 Lagern von Festmist, Sekundär-
rohstoffdünger oder Mineraldün-
ger auf unbefestigten Flächen 

verboten, ausgenommen 
Kalkdünger; Mineraldünger 
und Schwarzkalk nur zuläs-
sig, sofern gegen Nieder-
schlag dicht abgedeckt 

verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb von 
ortsfesten Anlagen 

nur zulässig in allseitig dich-
ten Foliensilos bei Siliergut 
ohne Gärsafterwartung sowie 
Ballensilage 

verboten 

                                                 
3) Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, 

Festmist, Silagesickersäften (JGS-Anlagen)“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen, 
der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Muster-
plänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr. 
10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos und Sickersaftableitung“). 



 

 in der weiteren 
Schutzzone 

in der engeren 
Schutzzone 

entspricht Zone III II 
6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel- 

und Pferchtierhaltung 
nur zulässig auf Grünland 
ohne dauerhafte flächige 
Verletzung der Grasnarbe 
(siehe Anlage 2, Ziffer 6) 
oder für bestehende Nutzun-
gen, die unmittelbar an vor-
handene Stallungen gebun-
den sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter 
zu errichten ––– verboten 

6.9 landwirtschaftliche Dräne und 
zugehörige Vorflutgräben anzu-
legen oder zu ändern 

nur zulässig bei Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

6.10 besondere Nutzungen im Sinne 
von Anlage 2, Ziffer 7, neu anzu-
legen oder zu erweitern 

nur zulässig in Gewächshäu-
sern mit geschlossenem 
Entwässerungssystem  

verboten 

6.11 Kahlschlag oder eine in der Wir-
kung gleichkommende Maß-
nahme (siehe Anlage 2, Ziffer 8) 

nur zulässig bei Flächen mit 
weniger als 6.000 m², die 
umgehend zu standortge-
rechtem Mischwald wieder-
aufgeforstet werden 
(ausgenommen bei Kalamitä-
ten) 

– nur zulässig bei Flächen 
bis 3.000 m², die umge-
hend zu standortgerech-
tem Mischwald wiederauf-
geforstet werden 

– nur zulässig bei Flächen 
mit mehr als 3.000 m² und 
bis zu 4.000 m², die um-
gehend zu standortgerech-
tem Mischwald wiederauf-
geforstet werden, sofern 
die Maßnahme mit Einver-
ständnis des zuständigen 
Amtes für Landwirtschaft 
und Forsten erfolgt 

(ausgenommen bei Kalamitä-
ten) 

6.12 Rodung verboten 
6.13 Nasskonservierung von Rund-

holz verboten 

 



(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche in 
Abs. 1 aufgeführten Handlungen verboten. Das Betreten 
ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wasser-
gewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der 
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verord-
nung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 
gelten hinsichtlich der Nummern 1.3, 3.6 und 5.1 nicht für 
Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -
ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, 
die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von 
ihm Beauftragten. Maßnahmen zu Nummer 1.3 sind dem 
Landratsamt Unterallgäu einen Monat vor Beginn schrift-
lich anzuzeigen. 
§ 4 Befreiungen 
(1) Die Landratsämter Unterallgäu und Ostallgäu können 
für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich von den Verbo-
ten und Beschränkungen des § 3 sowie von den Dul-
dungspflichten des § 7 Befreiungen gemäß § 52 Abs. 1 
Sätze 2 und 3 WHG zulassen. 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist wider-
ruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen ver-
bunden werden und bedarf der Schriftform. 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Unterall-
gäu bzw. das Landratsamt Ostallgäu vom Grundstücksei-
gentümer verlangen, dass der frühere Zustand wiederher-
gestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbe-
sondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrich-
tungen 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben die 
Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und 
deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter 
die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Land-
ratsamtes Unterallgäu oder des Landratsamtes Ostallgäu 
zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschrif-
ten verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu 
ändern. 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 
WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG Entschä-
digung zu leisten. 
§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass 
die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen 
durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen 
kenntlich gemacht werden. 
§ 7 Kontrollmaßnahmen 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben Pro-
benahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte 
des Landratsamtes Unterallgäu oder des Landratsamtes 
Ostallgäu zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften 
dieser Verordnung zu dulden. 
(2) Sie haben die Entnahme von Boden-, Vegetations- und 
Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen 
auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Be-
auftragte des Landratsamtes Unterallgäu oder des Land-
ratsamtes Ostallgäu zu dulden. 
(3) Ferner haben sie das Betreten der Grundstücke durch 
Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversor-
gung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der 
von ihm Beauftragten zur Wahrnehmung der Eigenüber-
wachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigen-
überwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseran-
lagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der je-
weils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen 
und Prüfungen zu ermöglichen. 
§ 8 Entschädigung und Ausgleich 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser 
Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum unzu-
mutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch 
eine Befreiung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermie-

den oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des 
§ 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG 
und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser 
Verordnung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen 
festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufwendun-
gen für den Bau und Betrieb land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch ver-
ursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener 
Ausgleich nach Art. 32 i. V. m. Art. 57 BayWG zu leisten. 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 8a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 
1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwider-
handelt, 
2. eine nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, 
ohne die mit der Befreiung verbundenen Inhalts- und 
Nebenbestimmungen zu befolgen. 

§ 10 In-Kraft-Treten 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Un-
terallgäu über das Wasserschutzgebiet in der Marktge-
meinde Markt Rettenbach, Ortsteil Engetried, Landkreis 
Unterallgäu, für die öffentliche Wasserversorgung der 
Marktgemeinde Markt Rettenbach vom 15.01.1979 (KABl 
1979 S. 25) außer Kraft. 
Mindelheim, 25.05.2010, LANDRATSAMT 
UNTERALLGÄU, Weirather, Landrat 
 
Anlage 2 
zur Verordnung über das Wasserschutzgebiet in den Ge-
markungen Engetried (Landkreis Unterallgäu) und Rons-
berg (Landkreis Ostallgäu) für die öffentliche Wasserver-
sorgung des Marktes Markt Rettenbach (Quelle 
"Kilbrakhof" auf dem Grundstück Fl. Nr. 619 der 
Gemarkung Engetried) 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die 
Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefähr-
dungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe – VwVwS)“ zu beachten. 
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(zu Nr. 2.2) 
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
nicht zulässig. 
In der weiteren Schutzzone III sind nur zulässig: 

a) oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A 
bis C, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, so-
fern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem 
Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum 
muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volu-
men wassergefährdender Stoffe aufnehmen können. 
b) unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A 
und B, die doppelwandig ausgeführt und mit einem 
Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS. 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle, z.B. im Zusammen-
hang mit Kompostieranlagen oder Wertstoffhöfen, fallen. 
An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushal-
ten zur regelmäßigen Abholung (z.B. Mülltonnen) werden 
keine besonderen Anforderungen gestellt. 
3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb 
von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc.  
 nach den Maßgaben der Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.5  
 und 6.6 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für  
 Fahrzeuge und Maschinen 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch 
- Kompostierung im eigenen Garten. 



  

Entsprechend der VAwS werden an Abfüllplätze von Heiz-
ölverbraucheranlagen über die betrieblichen Anforderun-
gen hinaus keine Anforderungen gestellt. 
4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommu-
nalem Schmutzwasser (zu Nr. 3.5) 
Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren 
als den Mindestanforderungen gemäß Abwasserverord-
nung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. 
Die Anforderungen richten sich dabei nach den einschlägi-
gen Merkblättern des Bayer. Landesamtes für Umwelt. 
5. Stallungen (zu Nr. 5.3) 
Anforderungen an Stallungen 
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dicht-
heitsprüfung eine Leckageerkennung für die Fugenberei-
che entsprechend Anhang 5 Nr. 4.2 VAwS vorzusehen. 
Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und 
Harn anfallen, sind gemäß VAwS flüssigkeitsundurchlässig 
(Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen 
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kon-
trollieren. Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-
betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die einzeln 
auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. Der 
Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen 
sind baulich so zu gliedern, dass eine Reparatur jederzeit 
möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter 
oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle 
gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen 
wird auf den Anhang 5 VAwS hingewiesen. Die einschlä-
gigen Regeln der Technik, insbesondere die DIN 1045, 
sind zu beachten. Der Beginn der Bauarbeiten ist dem 
Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserversorgungsun-
ternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 
6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu 
Nr. 6.7) 
Eine dauerhafte flächige Verletzung der Grasnarbe liegt 
dann vor, wenn das bei herkömmlicher Viehweide unver-
meidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen 
im Bereich von Treibwegen, Viehtränken etc.) überschrit-
ten wird. 
7. Besondere Nutzungen (zu Nr. 6.10) 
Zu den besonderen Nutzungen zählen folgende landwirt-
schaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzun-
gen: 
- Weinbau 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten. 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger 
Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen des er-
tragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleich-
bleibender Größe der Anbaufläche. 
8. Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleichkommende 
Maßnahme (zu Nr. 6.11) 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle 
aufstockenden Bäume in einem oder in wenigen kurz auf-
einander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne 
dass bereits eine ausreichende übernehmbare Verjüngung 
vorhanden ist, und daher durch die Hiebmaßnahme auf 
der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. Eine 
dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine 
Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen 
bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächen-
bedingungen entstehen. Ein Kahlschlag kann auch entste-
hen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer 
Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o. g. Freiflä-
chenbedingungen führen. Dagegen sind Hiebmaßnahmen 
eines Waldbesitzers oder mehrerer Waldbesitzer auf 
räumlich getrennten Teilflächen zulässig, wenn sie die Flä-
chenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Sum-
me überschreiten. Unter Kalamitäten sind Schäden durch 
Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu 
verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller 
geschädigten Bäume und daher u. U. nur durch Kahl-
schlag möglich ist. 

Mindelheim, 25.05.2010, LANDRATSAMT 
UNTERALLGÄU, Weirather, Landrat              Eapl.: 6420.1 
 
 






